
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Tagesordnung öffentlicher Teil

Sitzung des Finanz- und Personalausschusses

Sitzung: Donnerstag, 04.05.2017, 15:00 Uhr

Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 
Braunschweig

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
9. Eröffnung des öffentlichen Teils (Personal)
10. Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 

16.03.2017
11. Mitteilungen (Personal)
12. Anträge (Personal)
13. Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis 17-04228
14. Übertragung dienstrechtlicher Entscheidungsbefugnisse gemäß § 

16 der Niedersächsischen Nebentätigkeitsverordnung (NNVO) auf 
den Verwaltungsausschuss

17-04382

15. Anfragen (Personal)
15.1. Mehr Dienstfahrten mit dem Fahrrad

Anfrage der FDP-Fraktion
17-04193

15.2. Fördermittel und Investitionen für OpenGovernment-Projekte
Anfrage der Fraktion P²

17-04313

16. Eröffnung des öffentlichen Teils (Finanzen)
17. Mitteilungen (Finanzen)
17.1. Vorläufiger Jahresabschluss 2016 17-04274
18. Anträge (Finanzen)
19. Nibelungen-Wohnbau-GmbH

Jahresabschluss 2016
17-04304

20. Nibelungen-Wohnbau-GmbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrats und der 
Geschäftsführung

17-04306

21. Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH
Jahresabschluss 2016

17-04305

22. Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrats und der 
Geschäftsführung

17-04307

23. Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Feststellung

17-04294

24. Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung

17-04295

25. Struktur-Förderung Braunschweig GmbH - Jahresabschluss 2016 - 
Feststellung

17-04400

26. Struktur-Förderung Braunschweig GmbH - Jahresabschluss 2016 - 
Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung

17-04401

27. Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Feststellung

17-04334
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28. Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung

17-04335

29. Haushaltsvollzug 2017
hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 
117 und 119 Abs. 5 NKomVG

17-04392

30. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 2.000 
€

17-04296

31. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 € 17-04298
32. Anfragen (Finanzen)

Braunschweig, den 27. April 2017
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04228
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
23.03.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 Ö

Beschluss:

Herr Ingo Schönbach wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von 6 Jahren in das 
Ehrenbeamtenverhältnis als Stadtbrandmeister berufen.

Sachverhalt:

Die Versammlung der Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister und ihrer Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig hat vorgeschlagen, Herrn 
Ingo Schönbach für die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis als Stadtbrand-
meister zu berufen.

Herr Schönbach ist Nachfolger des mit Ablauf Mai 2017 wegen Erreichens der gesetzlichen 
Altersgrenze ausscheidenden Stadtbrandmeisters Wolfgang Schulz.

Die für die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis geforderten fachlichen und beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen werden von Herrn Schönbach erfüllt.

Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 20 Abs. 4 des Nieders. Brandschutzgesetzes.

Ruppert

Anlagen:
Keine

TOP 13.
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04382
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Übertragung dienstrechtlicher Entscheidungsbefugnisse gemäß § 
16 der Niedersächsischen Nebentätigkeitsverordnung (NNVO) auf 
den Verwaltungsausschuss
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
27.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 Ö

Beschluss:

Dem Verwaltungsausschuss wird die Befugnis über Entscheidungen bei Angelegenheiten 
des Oberbürgermeisters im Rahmen der Niedersächsischen Nebentätigkeitsverordnung 
(NNVO) gemäß § 16 NNVO übertragen.

Sachverhalt:

Die Entscheidungen und Maßnahmen nach der Niedersächsischen 
Nebentätigkeitsverordnung (NNVO), insbesondere hinsichtlich der Ausübung von 
Nebentätigkeiten und der Ablieferung der daraus erzielten Vergütungen, treffen gemäß § 16 
NNVO die oder der Dienstvorgesetzte der Beamtin oder des Beamten, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Daraus ergibt sich die Zuständigkeit des Rates als Dienstvorgesetzter des 
Oberbürgermeisters. Der Rat kann seine Befugnis nach § 16 Satz 2 NNVO auf den 
Verwaltungsausschuss übertragen. Von dieser Regelung soll Gebrauch gemacht werden, 
denn durch die Pflicht des Oberbürgermeisters, Nebentätigkeiten dem Rat anzuzeigen, ist 
eine hinreichende Information und Kontrolle durch den Rat gewährleistet.

Ruppert

Anlagen:
Keine

TOP 14.
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Absende r :

FDP-Fraktion im Rat der Stadt 17-04193
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Mehr Dienstfahrten mit dem Fahrrad
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
15.03.2017

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Beantwortung) 04.05.2017 Ö

Sachverhalt: 
Seit dem 1. Februar 2017 gilt die neue Reisekostenverordnung, erlassen vom 
Niedersächsischen Landtag. Eine der Änderungen betrifft die Fahrradbenutzung (§ 5 Abs. 5 
NRKVO): Danach werden nun für Fahrten mit dem privaten Fahrrad 0,05€ pro gefahrenem 
Kilometer als Entschädigung gezahlt. Die Fahrten sind einzeln aufzuführen und gesammelt 
einzureichen. Bisher wurde für die Fahrradnutzung eine Pauschale von 5,00€ pro Monat 
ausgezahlt. Eine separate Erfassung jeder einzelnen Fahrt war nicht notwendig. 

Der erhöhte Aufwand, der mit der Dokumentation verbunden ist, verringert die Zeit, in der 
sich die städtischen Mitarbeiter ihren eigentlichen Aufgaben widmen können – und das für 
einen geringen erstatteten Betrag pro Monat. Hier wird den Mitarbeitern die Motivation 
genommen, ihr Rad dienstlich zu nutzen, während an anderer Stelle die Stadt für sportliche 
Betätigung wirbt („Hansefit“) und den Wert von Fitness in der gesundheitlichen Prävention 
und zur Senkung von Fehlzeiten betont. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 
 
Wie viele Mitarbeiter der Stadt Braunschweig nutzen ihr privates Fahrrad, um Dienstwege zu 
erledigen?

Welche Personalkosten entstehen durch das neue Verfahren laut Reisekostenverordnung, 
Fahrradkilometer nicht pauschal, sondern einzeln zu erfassen?

Wie schafft die Stadt Braunschweig Anreize, das Rad für Dienstwege zu nutzen und wie will 
sie die Zahl der Dienstradler in Zukunft noch ausbauen?

Anlagen: keine

TOP 15.1
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Absende r :

Die Fraktion P2 im Rat der Stadt 17-04313
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Fördermittel und Investitionen für OpenGovernment-Projekte
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
04.04.2017

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Beantwortung) 04.05.2017 Ö

Sachverhalt:

Bis zum 21.04.2017 bestand die Möglichkeit, sich als Kommune für das Vorhaben "Modellkommune 
Open Government zu bewerben.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2017/02/start-ogp-wettbewerb.html

Dazu stellen wir folgende Fragen:

 Hat sich die Stadt Braunschweig um die Teilnahme an dem Vorhaben „Modellkommune Open 
Government“ beworben  und wenn nicht - warum nicht?

 Falls ja, mit welchen Inhalten hat sich die Stadt Braunschweig beworben?

 Welche Projekte im Sinne der Idee eines OpenGovernment auf kommunaler Ebene verfolgt 
die Stadt Braunschweig derzeit?

Anlagen:
keine

TOP 15.2
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04274
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Vorläufiger Jahresabschluss 2016
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
27.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 04.05.2017 Ö

Sachverhalt:

Mit diesem Bericht erhalten Sie Informationen zum Jahresabschluss 2016, die auf Grundlage 
des derzeitigen Arbeitsstandes inzwischen mit hinreichender Sicherheit vorliegen. Demnach 
ist für das Haushaltsjahr 2016 von einem vorläufigen Jahresüberschuss von rd. 13,6 Mio. € 
und einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 72,3 Mio. € auszugehen.

Die Abweichung zwischen dem geplanten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt für 2016 in 
Höhe von rd. 15,0 Mio. € (inkl. geplantem Abbau der Haushaltsreste in Höhe von rd. 
1,5 Mio. €) und dem Überschuss des vorläufigen Jahresabschlusses 2016 mit rd. 13,6 Mio. € 
ist vorrangig auf folgende Positionen zurückzuführen: Mehrerträge bei der bereinigten 
Gewerbesteuer (rd. 6,8 Mio. €), Mehrerträge beim Finanzausgleich (rd. 2,2 Mio. €), 
Minderaufwendungen beim Personalaufwand (rd. 7,7 Mio. €) und einem Aufbau von 
aufwandswirksamen Haushaltsresten (rd. 9,7 Mio. €). Weitere Einflussfaktoren haben 
demgegenüber eine nur untergeordnete Bedeutung.

Entsprechendes ergibt sich im Finanzhaushalt: Der Bestand an Zahlungsmitteln liegt mit 
rd. 72,3 Mio. € um rd. 43,9 Mio. € höher als der Ansatz.

Maßgeblich hierfür sind die beschriebenen Ergebnisverbesserungen, die gleichzeitig auch 
zahlungswirksam sind. Eine Besonderheit stellt die bereinigte Gewerbesteuer dar. Die 
Verbesserung von 6,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz ist um erforderliche 
Rückstellungsbildungen vermindert. Diese sind nicht zahlungswirksam. Für den Bestand an 
Zahlungsmitteln ergibt sich aus der Gewerbesteuer insgesamt eine Verbesserung von 
18,0 Mio. €.

Geiger

Anlage/n:
keine

TOP 17.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04304
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Nibelungen-Wohnbau-GmbH
Jahresabschluss 2016
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
20.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

1. der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig werden angewiesen,

2. der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die 
Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu 
veranlassen,

in der Gesellschafterversammlung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig folgende 
Beschlüsse zu fassen:

I. Der Jahresabschluss 2016, der einen Jahresüberschuss von 5.453.306,67 € sowie nach 
Einstellung von 3.226.653,34 € in die Bauerneuerungsrücklage einen Bilanzgewinn von 
2.226.653,33 € ausweist, wird festgestellt. Der in die Bauerneuerungsrücklage 
einzustellende Betrag berechnet sich entsprechend der zwischen Stadt Braunschweig, 
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig und Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH getroffenen Vereinbarung vom 7. März 2016.

II. Der Bilanzgewinn in Höhe von 2.226.653,33 € € wird in Anwendung der in I. genannten 
Vereinbarung und gemäß § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages in voller Höhe an die 
Gesellschafterin Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH ausgeschüttet.“

Sachverhalt:

Das Stammkapital der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) wird in Höhe von 
45,9 % von der Stadt Braunschweig sowie in Höhe von 44,1 % von der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) gehalten. Für die von der Niwo gehaltenen eigenen 
Anteile in Höhe von 10 % des Stammkapitals ruhen Rechte und Pflichten.

Gemäß § 12 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages der Niwo obliegt die Feststellung des 
Jahresabschlusses sowie der Beschluss über die Ergebnisverwendung der Entscheidung der 
Gesellschafterversammlung der Niwo. Nach § 12 Ziff. 5 des Gesellschaftsvertrages der SBBG 
unterliegt die Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung der Niwo der Entscheidung 
durch die Gesellschafterversammlung der SBBG.

TOP 19.
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Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der 
Niwo sowie der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß 
§ 6 Ziff. 1 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet hierüber der Finanz- und 
Personalausschuss.

Der Aufsichtsrat der Niwo hat sich mit dem Jahresabschluss 2016 in seiner Sitzung am 
31. März 2017 befasst und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 
festzustellen und den Bilanzgewinn in Höhe von 2.227 T€ als Dividende auszuschütten. 

Hierbei findet erneut die zwischen Niwo und ihren Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig 
sowie Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH abgeschlossene Vereinbarung 
über die Ergebnisverwendung vom 7. März 2016 Anwendung (vgl. VA vom 26. Januar 2016, 
Drs. 15-00489). Hiernach wird von dem erwirtschafteten Jahresüberschuss von 5.453 T€ ein 
Betrag von insgesamt 3.226 T€ in die Gewinnrücklagen (Bauerneuerungsrücklage) der Niwo 
eingestellt und der als Bilanzgewinn ausgewiesene Differenzbetrag von 2.227 T€ zur 
alleinigen Ausschüttung an die Gesellschafterin SBBG vorgesehen. Der Gesellschaftsvertrag 
der Niwo lässt gemäß § 17 Abs. 2 eine Abweichung von der quotalen Gewinnausschüttung 
zu, indem die Gesellschafterversammlung für das jeweilige Geschäftsjahr im Rahmen des 
Ausschüttungsbeschlusses einstimmig über die abweichende Gewinnverteilung beschließen 
kann. Es wird demgemäß vorgeschlagen, dass die Ausschüttung des Bilanzgewinns in voller 
Höhe an die SBBG erfolgt.

Die SBBG kann die Dividende in voller Höhe ergebniswirksam vereinnahmen, da ihr der von 
der Niwo abzuführende Steuerbetrag (Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag) im 
Rahmen der Steuerveranlagung erstattet wird. 

Auf Ebene der Niwo fällt auf die Ausschüttung auf Grund der Zahlung der sog. 
Abgeltungssteuer zum 30. September 2008 kein Ertragsteueraufwand (Körperschaftsteuer 
zuzüglich SolZ) an. Die gezahlte Abgeltungssteuer wird bei Erreichung der 
Jahresüberschuss-Planwerte durch die Niwo voraussichtlich nahezu verbraucht. 

Anhand der auf der folgenden Seite gezeigten Zusammenfassung der Jahre 2015 bis 2017 
ergeben sich folgende Anmerkungen:

Zum Jahresabschluss 2016 wurden erstmals im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die 
anliegenden Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanzen der einzelnen Geschäftsfelder 
- bestehend aus Bestand, IGS Wilhelm-Bracke, Neubauvorhaben Nördliches Ringgebiet, 
Neubauvorhaben Alsterplatz sowie Baubetreuung für die Stadt - geprüft und dem Prüfbericht 
als Anlage 6 beigefügt.

Obwohl die Ergebnisrechnung weiterhin maßgeblich von der Bestandsbewirtschaftung 
bestimmt wird, nimmt der Einfluss der neuen Geschäftsbereiche zu. Daher wird im 
Anschluss an die Gesamtübersicht zusätzlich für jedes Geschäftsfeld die Entwicklung 
ausgewählter ergebnisrelevanter Posten bzw. die jeweiligen Beiträge zum Gesamtergebnis 
dargestellt. 

TOP 19.
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IST Plan IST Plan
 in T€ 2015 2016 2016 2017

1 Umsatzerlöse *) +  44.959 +  51.118 +  49.565 +  57.618
1a % zum Vorjahr / zum Plan + 13,7 + 10,2/ - 3,0 + 16,2 
2 Sonstige betriebliche Erträge +  2.879 +  1.267 +  1.902 +  1.088

3 Aufwendungen für bezogene 
Lieferungen und Leistungen**) -  22.027 -  29.483 -  26.600 -  35.634

4 Personalaufwand -  6.887 -  6.931 -  5.559 -  6.607
5 Abschreibungen -  7.414 -  6.777 -  7.057 -  7.008
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen -  2.014 -  2.018 -  2.151 -  2.157

7 Betriebsergebnis (1 bis 6) +  9.496 + 7.176   + 10.100 + 7.300   
8 Zins-/Finanzergebnis -  4.746 -  4.630    -  4.293 -  4.487    
9 Ertragsteuern -  330 -  61 -  354 0

10 Jahresergebnis (7+8+9) +  4.420 +  2.485 +  5.453 +  2.813
11 Einstellung in 

Bauerneuerungsrücklage 
(Gewinnrücklage)

-  2.710 -  1.485 -  3.226 -  1.813

12 Bilanzgewinn +  1.710 +  1.000 +  2.227 +  1.000

*)   incl. Bestandsveränderungen und anderen aktivierten Eigenleistungen 
**)  incl. Grundsteuer (weiterzuberechnender Aufwand für Hausbewirtschaftung) 

Die Erlössituation verbesserte sich wiederum gegenüber dem Vorjahr durch die 
kontinuierlich positive Entwicklung der Sollmieten in der Bestandsbewirtschaftung sowie 
durch den Absatz der zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Nördlichen Ringgebiet. 
Insgesamt unter Plan blieben die Erlöse durch Abweichungen in den Sparten IGS (betreffend 
Umsatzerlöse) sowie Alsterplatz (betreffend Bestandsveränderungen; s. Erläuterungen zu 
den einzelnen Sparten).

Die gegenüber dem Plan positive Abweichung der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert 
aus einer Vielzahl von Einzelposten, u.a. Erstattung von Versicherungsschäden, Erträge aus 
Schönheitsreparaturen sowie Auflösung von Rückstellungen, im Wesentlichen 
Pensionsrückstellungen. Erträge aus Anlagenabgängen des Bestands (528 T€) resultieren 
im Wesentlichen aus planmäßigen Veräußerungen zur Glättung des Portfolios.

Die Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen blieben insgesamt unter dem Planansatz. 
Dies betrifft neben dem Bereich der Bestandsbewirtschaftung insbesondere die geplanten 
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke im Nördlichen Ringgebiet und am Alsterplatz.

Der Personalaufwand blieb durch besondere Einflussfaktoren unter dem Plan- bzw. sogar 
unter dem Vorjahreswert. Während der laufende Lohn- und Gehaltsaufwand sich planmäßig 
leicht erhöhte, verminderten sich die Aufwendungen für Altersversorgung aufgrund der 
gesetzlichen Änderung im Zusammenhang mit der Ermittlung des Zinssatzes zu Bewertung 
der Pensionsverpflichtungen (Zuführung von 306 T€; Vorjahr 1.684 T€ im Personalaufwand). 
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die vorgeschriebene Änderung des Zinssatzes 
keine nachhaltige Auswirkung entfaltet und daher bereits für 2017 wieder zusätzliche 
Aufwendungen entstehen werden.

Der Aufzinsungsanteil aus den Zuführungen (624 T€; im Vorjahr 668 T€) ist unter dem 
Zinsaufwand auszuweisen. Dieser blieb insgesamt - trotz des Anstiegs der Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten von 109.269 T€ auf 113.028 T€ - bei günstigen Zinskonditionen 
unter dem Niveau des Vorjahres und unter Plan.

TOP 19.
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Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag erhöhte sich - bei gleichzeitig erhöhter 
Bilanzsumme - auf 22,2 % gegenüber 20,9 % zum Jahresende 2015 aufgrund des erzielten 
Jahresüberschusses.

Bestandsbewirtschaftung

IST Plan IST Plan
 in T€ 2015 2016 2016 2017

1 Umsatzerlöse *) +  42.121 +  42.470 +  42.681 +  43.140
1a % zum Vorjahr/zum Plan + 0,8 + 1,3 / + 0,5 + 1,1
3 Aufwendungen für bezogene 

Lieferungen und Leistungen**)
-  21.583 -  23.108 -  22.145 -  23.490

10 Jahresergebnis +  5.719 +  2.906 +  6.364 +  3.482.

*)   incl. Bestandsveränderungen (Umlagenabrechnungen)
**)  incl. Grundsteuer (weiterzuberechnender Aufwand für Hausbewirtschaftung)

Das Geschäftsfeld zeigt eine kontinuierlich positive Erlössituation. Maßgebend hierfür waren 
Mieterhöhungen im Rahmen wohnwertverbessernder und energieeinsparender Maßnahmen 
sowie Mietanpassungen bei Neuvermietungen im Rahmen des Mietspiegels. Die 
durchschnittliche Wohnungsmiete erhöhte sich von 5,33 € auf 5,46 € pro Monat und qm.

Innerhalb des Postens „Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen“ blieben 
sowohl die Betriebskosten unter Plan als auch der Anteil an aufwandswirksamen 
Instandhaltungsaufwendungen (8.206 T€; Plan: 8.793 T€) in Bezug auf die planmäßigen 
Gesamtinvestitionen von 13,1 Mio. € (nach Erstattungen; Vorjahr: 12,5 Mio. €) in den 
vorhandenen Wohnungsbestand. 

IGS Wilhelm Bracke 

IST Plan IST Plan
 in T€ 2015 2016 2016 2017

1 Umsatzerlöse *) +  2.446 +  3.280 +  2.662 +  2.427
3 Aufwendungen für bezogene 

Lieferungen und Leistungen
-  312 -  1.145 -  961 -  568

5 Abschreibungen -  1.219 -  1.280 -  1.299 -  1.290
8 Zins-/Finanzergebnis -  1.068 -  1.145 -  1.095 -  1.051

10 Jahresergebnis -  292 -  323 -  1.049 -  515

*)   incl. Bestandsveränderungen und anderen aktivierten Eigenleistungen 

Das Geschäftsfeld IGS Wilhelm Bracke erwirtschaftete im zweiten Geschäftsjahr einen 
anteiligen Fehlbetrag von 1.049 T€. 

Die Planabweichungen resultieren hierbei im Wesentlichen aus dem Bereich der Sporthalle, 
die entgegen der ursprünglichen Planung aufgrund der Schadstofffunde umfangreich saniert 
werden musste und als Versammlungsstätte für bis zu 500 Personen hergerichtet wurde. 
Neben den hierbei angefallenen Kosten erfolgten die Mietzahlungen für das Jahr 2016 durch 
die Stadt notwendigerweise noch auf Basis der im Jahr 2012 festgelegten Entgeltstruktur. 
Nach erfolgter Endabrechnung durch die Gesellschaft wird der laufende Projektvertrag 
zwischen Stadt und Niwo angepasst.
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Neubauvorhaben Nördliches Ringgebiet

IST Plan IST Plan Plan
 in T€ 2015**) 2016**) 2016***) 2017  1. BA 2017  2. BA

1 Umsatzerlöse *)
(davon aus Verkauf von 
Grundstücken)

+  156

( 0 )

+  3.405

(2.806)

+  3.244

(2.807)

+  5.613

( +  152)

+  3.213

(+  3.326)
3 Aufwendungen für 

Verkaufsgrundstücke incl. 
Rückstellungsbildung
(Ist 2015: Abschreibungen) ( -  714)

-  3.593 -  2.783 -  5.352 -  3.270

10 Jahresergebnis -  811 -  98 +  192 -  97 -  57

    *)  incl. Bestandsveränderungen und anderen aktivierten Eigenleistungen 
  **)  nur Erster Bauabschnitt
 ***)  Erster und Zweiter Bauabschnitt

Aus dem Verkauf der Grundstücke wurden planmäßig 2.806 T€ erlöst. Die Aufwendungen 
für Verkaufsgrundstücke hingegen blieben – einschließlich der notwendigen 
Rückstellungsbildung – insgesamt unter dem Planansatz, so dass das Geschäftsfeld mit 
einem Überschuss von 192 T€ abschließt (Plan: -98T€).

Die Teilbilanz verzeichnet zum 31. Dezember 2016 ein Sachanlagevermögen von 5.575 T€ 
(Vorjahr: 3.126 T€) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 7.506 T€ 
(Vorjahr: 3.960 T€).

Die Baugenehmigung für den Ersten Bauabschnitt liegt seit Dezember 2016 vor. Weiterhin 
konnte die öffentliche Rohbauausschreibung mit einem im Kostenplan liegenden Angebot 
abgeschlossen werden.

Zusätzlich unterstützte die Niwo den Fachbereich Stadtplanung bei der Weiterentwicklung 
des Zweiten Bauabschnitts, der im Wirtschaftsplan 2016 noch nicht berücksichtigt war.

Neubauvorhaben Alsterplatz

IST Plan IST Plan
 in T€ 2015 2016 2016 2017

1 Umsatzerlöse *)
(davon aus Verkauf von 
Grundstücken)

+  113

(0)

+  1.824

(0)

+  863

(0)

+  3.164

(0)
3 Aufwendungen für 

Verkaufsgrundstücke (0) (-  1.637) -  658 -  2.952

10 Jahresergebnis -  2 0 0 -  0

*)    incl. Bestandsveränderungen und anderen aktivierten Eigenleistungen 

Das Neubauvorhaben Alsterplatz blieb plangemäß ergebnisneutral. Baubeginn war der 
13. Dezember 2016

Zum Bilanzstichtag waren Sachanlagen in Höhe von 7.156 T€ (Vorjahr: 2.249 T€) sowie 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 8.178 T€ (Vorjahr: 3.718 T€) bilanziert.
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Baubetreuung für die Stadt

Das Geschäftsfeld Baubetreuung für die Stadt (Jahresfehlbetrag - 54 T€; Plan: +/- 0) wurde 
noch nicht wie geplant im Jahr 2016 abgeschlossen, da eine Endabrechnung voraussichtlich 
erst im laufenden Jahr erfolgen kann. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF 
FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB, Braunschweig, hat zu keinen Einwendungen 
geführt.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht der Gesellschaft für das Jahr 2016 
sind in der Anlage beigefügt. Beigefügt sind gleichfalls die Trennungsrechnungen für die 
genannten Geschäftsfelder sowie ein Auszug aus dem Anhang betreffend BilRuG-
Anpassungen.

Geiger

Anlage/n:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Auszug aus dem Anhang
Lagebericht der Gesellschaft 2016
Trennungsrechnungen
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Anlage 6
Seite 1

Braunschweig

Trennungsrechnungen - 2016 GuV / Wirtschaftsplan

2016 IST T€ 2016 PLAN T€ Abweichung T€ 2016 IST T€ 2016 PLAN T€ Abweichung T€ 2016 IST T€ 2016 PLAN T€ Abweichung T€ 2016 IST T€ 2016 PLAN T€ Abweichung T€ 2016 IST T€ 2016 PLAN T€ Abweichung T€ 2016 IST T€ 2016 PLAN T€ Abweichung T€

1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung 42.558 42.120 438 2.283 2.531 -248 2 0 2 5 0 5 0 0 0 44.848 44.651 197
b) aus Verkauf von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.807 2.806 1 0 0 0 2.807 2.806 1
d) aus Betreuungstätigkeit 234 175 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 175 59
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen 134 57 77 0 746 -746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 803 -669

2.

-245 118 -363 276 0 276 686 1.652 -966 236 460 -224 33 0 33 986 2.230 -1.244

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 77 139 -62 103 3 100 175 172 3 201 139 62 0 0 0 556 453 103

4. Sonstige betriebliche Erträge 1.869 920 949 33 0 33 0 0 0 0 346 -346 0 0 0 1.902 1.267 635

5. Aufwendungen für bezogene Lieferungenund Leistungen

a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
Betriebskosten 12.503 12.921 -418 268 256 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.771 13.177 -406
Instandhaltungskosten 8.206 8.793 -587 672 161 511 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8.879 8.954 -75
Sonst. Lieferungen und Leistungen 230 295 -65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 295 -65

Summe Aufwendungen Hausbewirtschaftung 20.939 22.009 -1.070 940 417 523 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21.880 22.426 -546

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 0 0 0 0 0 0 658 1.637 -979 2.783 3.593 -810 0 0 0 3.441 5.230 -1.789
Fremdkosten für Verkaufsgrundstücke 658 1.637 -979 1.142 1.630 -488 3.441 5.230 -1.789
Fremdkosten für Verkaufsgrundstücke - Rückstellungsbildung 1.641 1.026 615 0 0 0
Buchwerte der Grundstücke für Verkauf 0 937 -937 0 0 0

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 0 20 -20 8 719 -711 0 0 0 0 0 0 49 0 49 57 739 -682

Rohergebnis 23.688 21.501 2.187 1.747 2.144 -397 204 187 17 466 158 308 -16 0 -16 26.089 23.990 2.099

6. Personalaufwand 4.932 6.752 -1.820 168 29 139 177 74 103 249 76 173 33 0 33 5.559 6.931 -1.372

7.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.867 1.994 -127 221 4 217 25 10 15 34 10 24 5 0 5 2.152 2.018 134

9. Steuern vom Einkommen und Ertrag 354 61 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 61 293

10. Sonstige Steuern 1.206 1.079 127 13 9 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.221 1.088 133

Betriebsergebnis 9.571 6.117 3.454 46 822 -776 1 103 -102 182 72 110 -54 0 -54 9.746 7.115 2.631

11. Erträge aus Ausleihungen an Gesellschafter 0 0 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 20 -16 0 0 0 0 0 0 110 0 110 0 0 0 114 20 94

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.211 3.232 -21 1.153 1.145 8 1 103 -102 100 170 -70 0 0 0 4.465 4.650 -185

Zinsergebnis -3.207 -3.212 5 -1.095 -1.145 50 -1 -103 102 10 -170 180 0 0 0 -4.293 -4.630 337

6.364 2.905 3.459 -1.049 -323 -726 0 0 0 192 -98 290 -54 0 -54 5.453 2.485 2.968

Anmerkung: Wegen der Darstellung voller Beträge können sich minimale Rundungsdifferenzen in Höhe von 1 T € ergeben.

01.280

Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

Trechnungsrechnungen 2016

Jahresergebnis

000 2806.7777.0570001.299 0

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen 0

Gesamtwerte
lt. GuV (Anlage 2)

Bestandserhöhung (+) / -verminderung (-) des Bestandes an

unfertigen Leistungen und zum Verkauf bestimmter

Grundstücke

Neubau IGS Wilhelm-Bracke-Schule und
Sanierung der IGS-Sporthalle

Neubaugebiet "Alsterplatz - WE 502" Neubaugebiet "Nördliches Ringgebiet - WE
504 und WE 505"

Geschäftsfeld BaubetreuungNiwo Bestand

5.758 5.497 261 19
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Trennungsrechnungen - 2016 Bilanz

2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen 114 48 114 48
Geleistete Anzahlungen auf immat. Anlagewerte 14 0 14 0

128 48 0 0 0 0 0 0 0 0 128 48

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 130.781 131.804 0 0 0 0 0 0 0 0 130.781 131.804
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 2.968 2.831 33.709 33.087 0 668 0 0 0 0 36.677 36.586
- Kosten des Erbbaurechts 200 206
- Schulgebäude 29.377 29.782
- Sporthalle 1.804 655
- Photovoltaikanlage 233 206
- Außenanlagen 2.095 2.238

Grundstücke ohne Bauten 304 304 0 0 4.254 0 3.251 1.978 0 0 7.809 2.282
- nicht erschlossen 0 0 0 0 144 1.978 0 0
- erschlossen durch Dritte 0 0 0 0 0 0 0 0
- selbst erschlossen 0 0 4.254 0 3.107 0 0 0
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 361 323 0 0 0 0 0 0 0 0 361 323
Anlagen im Bau 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0
Bauvorbereitungskosten 12 24 0 66 2.902 1.581 2.324 889 0 0 5.238 2.560
Geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 259

134.522 135.288 33.709 33.153 7.156 2.249 5.575 3.126 0 0 180.962 173.816

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 566 566 0 0 0 0 0 0 0 0 566 566
Ausleihungen an Gesellschafter 0 0 1.861 2.085 0 0 0 0 0 0 1.861 2.085
Andere Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

566 566 1.861 2.085 0 0 0 0 0 0 2.427 2.651

135.215 135.902 35.570 35.238 7.156 2.249 5.575 3.126 0 0 183.516 176.515

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Grundstücke ohne Bauten 0 0 0 0 687 30 0 467 0 0 687 497
- nicht erschlossen 0 0 0 0 0 30 0 467 0 0 0 497
- erschlossen durch Dritte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- selbst erschlossen 0 0 0 0 687 0 0 0 0 0 687 0
Bauvorbereitungskosten 0 0 0 0 302 30 480 240 0 0 782 270
Grundstücke mit unfertigen Bauten 0 0 0 0 0 0 553 0 0 0 553 0
- Grundstückskosten ETW 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 153 0
- Gebäudekosten ETW 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0
Unfertige Leistungen 10.091 10.103 276 233 0 0 64 0 33 0 10.464 10.336
Andere Vorräte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anzahlungen auf zum Verkauf best. Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 155

10.091 10.104 276 233 989 60 1.097 862 33 0 12.486 11.259

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung 135 188 0 0 0 0 0 0 0 0 135 188
Forderungen aus Grundstücksverkäufen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 152 91 0 0 0 0 0 0 0 0 152 91
Forderungen gegen Gesellschafter 88 0 1.131 0 1.288 1.532 81 0 0 35 2.588 1.567
Sonstige Vermögensgegenstände 128 185 194 10 0 0 0 0 0 0 322 195
- Sonstige Forderungen 312 20
- EWB auf sonstige Forderungen -120 -10
- Forderung gegen Öffentl. Vers. 2 0

506 478 1.325 10 1.288 1.532 82 0 0 35 3.201 2.055

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.369 2.933 -375 3.499 0 0 1.854 -488 0 0 5.848 5.944

14.966 13.516 1.226 3.742 2.277 1.592 3.033 374 33 35 21.535 19.259

Rechnungsabgrenzungsposten

Geldbeschaffungskosten 60 32 0 0 0 0 0 0 0 0 60 32
Andere Rechnungsabgrenzungsposten 344 325 0 0 0 0 0 0 0 0 344 325

404 357 0 0 0 0 0 0 0 0 404 357

150.585 149.774 36.796 38.980 9.433 3.841 8.608 3.500 33 35 205.455 196.130

Anmerkung: Wegen der Darstellung voller Beträge können sich minimale Rundungsdifferenzen in Höhe von 1 T € ergeben.

Geschäftsfeld Baubetreuung Gesamtwerte
lt. Bilanz (Anlage 1)

Bilanzsumme

Niwo Bestand Neubau IGS Wilhelm-Bracke-
Schule und Sanierung der IGS-

Sporthalle

Neubaugebiet "Alsterplatz - WE
502"

Neubaugebiet "Nördliches
Ringgebiet - WE 504 und WE 505"
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Trennungsrechnungen - 2016 Bilanz

2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€ 2016 IST T€ Vorjahr T€

PASSIVA

Eigenkapital

Ausgegebenes Kapital 6.903 6.903 0 0 0 0 0 0 0 0 6.903 6.903

Kapitalrücklage 3.920 3.920 0 0 1.015 0 0 0 0 0 4.935 3.920

Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche Rücklagen 3.835 3.835 0 0 0 0 0 0 0 0 3.835 3.835
Bauerneuerungsrücklage 22.492 19.265 0 0 0 0 0 0 0 0 22.492 19.265
Andere Gewinnrücklagen 5.267 5.267 0 0 0 0 0 0 0 0 5.267 5.267

31.594 28.367 0 0 0 0 0 0 0 0 31.594 28.367

Vortrag 1.516 232 -277 0 -2 0 -843 -32 -394 -200 0 0

Bilanzgewinn/ Bilanzverlust 3.138 2.994 -1.049 -277 0 -2 192 -811 -54 -194 2.227 1.710
4.654 3.226 -1.326 -277 -2 -2 -651 -843 -448 -394 2.227 1.710

47.071 42.416 -1.326 -277 1.013 -2 -651 -843 -448 -394 45.659 40.900

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen 15.592 16.011 0 0 0 0 0 0 0 0 15.592 16.011
Steuerrückstellungen 351 407 0 0 0 0 0 0 0 0 351 407
Sonstige Rückstellungen 1.131 873 36 54 0 0 1.531 0 0 0 2.698 927

17.074 17.291 36 54 0 0 1.531 0 0 0 18.641 17.345

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 60.051 63.164 36.812 37.998 8.178 3.718 7.506 3.960 481 429 113.028 109.269
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 12.417 13.572 821 394 0 0 0 0 0 0 13.238 13.966
- Verbindlichkeiten aus Mieterdarlehen 821 394

Erhaltene Anzahlungen 11.675 11.526 265 317 0 0 0 0 0 0 11.940 11.843
Verbindlichkeiten aus Vermietung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.725 1.352 188 494 242 125 222 383 0 0 2.377 2.354
Sonstige Verbindlichkeiten 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

85.869 89.642 38.086 39.203 8.420 3.843 7.728 4.343 481 429 140.584 137.460

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten 572 425 0 0 0 0 0 0 0 0 572 425
572 425 0 0 0 0 0 0 0 0 572 425

150.585 149.774 36.796 38.980 9.433 3.841 8.608 3.500 33 35 205.455 196.130

Anmerkung: Wegen der Darstellung voller Beträge können sich minimale Rundungsdifferenzen in Höhe von 1 T € ergeben.

Geschäftsfeld Baubetreuung Gesamtwerte
lt. Bilanz (Anlage 1)

Bilanzsumme

Niwo Bestand Neubau IGS Wilhelm-Bracke-
Schule und Sanierung der IGS-

Sporthalle

Neubaugebiet "Alsterplatz - WE
502"

Neubaugebiet "Nördliches
Ringgebiet - WE 504 und WE 505"
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04306
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Nibelungen-Wohnbau-GmbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrats und der 
Geschäftsführung
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
25.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

1. der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig werden angewiesen,

2. der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die 
Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu 
veranlassen,

in der Gesellschafterversammlung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig 
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig 
wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.“

Sachverhalt:

Im Hinblick auf den Beschlussvorschlag wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig 
(Niwo) Bezug genommen (siehe DS 17-04304).

Gemäß § 12 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrages der Niwo obliegt die Beschlussfassung über 
die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung 
der Niwo. Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-GmbH (SBBG) unterliegt die Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung 
der Niwo der Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der SBBG.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der 
Niwo sowie der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß 
§ 6 Ziffer 1 Buchst. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet hierüber der 
Finanz- und Personalausschuss.

Geiger

Anlage/n: keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04305
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH
Jahresabschluss 2016
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
27.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

 1. der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH werden angewiesen,

 2. der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die
     Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu 
     veranlassen,
 
 in der Gesellschafterversammlung der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH
 folgende Beschlüsse zu fassen:

Der Jahresabschluss 2016 der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, der mit 
Erträgen aus Verlustübernahme i. H. v. 8.299.090,77 € ein ausgeglichenes Jahresergebnis 
sowie aufgrund des unterjährigen Ausgleichs des Verlustvortrags von 109.906,08 € auch ein 
ausgeglichenes Bilanzergebnis darstellt, wird festgestellt.“

Sachverhalt:
Die Gesellschaftsanteile der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH (StB-GmbH)
werden in Höhe von rd. 94,9 % von der Stadt Braunschweig Beteiligungs-GmbH (SBBG) 
sowie in Höhe von rd. 5,1 % von der Stadt Braunschweig gehalten.

Gemäß § 12 Abs. 1 Buchst. a des Gesellschaftsvertrages der Stadtbad Braunschweig Sport 
und Freizeit GmbH (StB-GmbH) obliegt die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der StB-GmbH. Nach § 12 Ziffer 5 des 
Gesellschaftsvertrages der SBBG unterliegt die Stimmabgabe in der 
Gesellschafterversammlung der StB-GmbH der Entscheidung durch die 
Gesellschafterversammlung der SBBG.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der 
StB-GmbH sowie der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. 
Gemäß § 6 Ziffer 1 Buchst. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet 
hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 3. April 2017 mit dem Jahresabschluss 2016 
befasst und der Gesellschafterversammlung die Feststellung empfohlen.
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Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 weist vor Verlustübernahme durch die 
Gesellschafterinnen einen Jahresfehlbetrag von 8.299 T€ aus. Das im Wirtschaftsplan 2016 
vorgesehene Budget von - 8.837 T€ wurde damit um 538 T€ unterschritten. Vom 
entstandenen Gesamtverlust entfällt ein Anteil von 4.778 T€ auf die Wasserwelt und ein 
Betrag von 3.521 T€ auf die Bestandsbäder (inkl. Sommerbäder).

Mit den Erträgen aus Verlustübernahmen von 8.299.090,77 €, die von den 
Gesellschafterinnen geleistet wurden, ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis 
(0,00 €). Der Verlustvortrag aus dem Wirtschaftsjahr 2015 von 109.906,08 € wurde im 
Wirtschaftsjahr 2016 durch einen Ergebnisverwendungsbeschluss neutralisiert, so dass auch 
das Bilanzergebnis ausgeglichen ist (Bilanzverlust 0,00 €).

Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisentwicklung der Jahre 2015 und 2016 sowie die 
Planzahlen 2017: 

nachrichtlich:

Ist Plan Ist Plan
2015 2016 2016 2017

 - in T€ -  - in T€ -  - in T€ -  - in T€ -

1 Umsatzerlöse* 3.382 3.286 4.090 4.241
1a % zum Vorjahr/Plan  -2,84 %  +20,93 % +24,47 %  + 3,69 %

2 sonstige betriebliche Erträge* 871 898 307 0

3 Materialaufwand -1.905 -1.936 -2.504 -1.821
4 Personalaufwand -5.909 -6.077 -5.600 -5.871
5 Abschreibungen -2.237 -2.353 -2.276 -2.370
6 sonst. betriebl. Aufwendungen -1.534 -1.523 -1.197 -1.499

7 Betriebsergebnis ( Summe 1 bis 6) -7.332 -7.705 -7.180 -7.320

8 Zins/Finanzergebnis -1.070 -1.129 -1.104 -1.045

9 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 -13 0

10
Ergebnis nach Steuern                          ( 
Summe 7 - 9) -8.402 -8.834 -8.297 -8.365

11 Sonstige Steuern -1 -3 -2 -2
12 Jahresergebnis (Summe 10 - 11) -8.403 -8.837 -8.299 -8.367

13 Erträge aus Verlustübernahme 8.293 8.299

14. Jahresfehlbetrag -110 0
15. Verlustvortrag** -110
16. Entnahme Kapitlarücklage 110
17. Bilanzverlust -110 0

* Darstellung ab Spalte "Ist 2016" gem. BilRUG (Umgliederung von der Position "sonst. betriebl. Erträge" in   
   die Position "Umsatzerlöse")
** Verlustvortrag (städt. Anteil) aus JA 2015

Das Jahresergebnis 2016 wird – wie bereits das Vorjahr - von der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Freizeitbades „Wasserwelt Braunschweig“ bestimmt.

Das Mitte März 2015 installierte Marketingkonzept, im Rahmen dessen auch die bestehende 
Tarifstruktur geändert sowie auf die Erhebung von Parkentgelten verzichtet wurde, führte zu 
mehr Besuchern. Allerdings konnte das damalige Ziel, die niedrigeren Erlöse durch höhere 
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Besucherzahlen auszugleichen, nicht erreicht werden. So waren für die Wasserwelt mit 
396.541 Besuchern zwar 13.200 Besucher mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Auch 
erhöhten sich die Umsatzerlöse für den Gesamtbetrieb gegenüber dem Vorjahr um 708 T€ 
auf 4.090 T€ und lagen damit um 804 T€ über dem Planwert von 3.286 T€. Das Niveau des 
ursprünglich für die Jahre 2015 ff. veranschlagten und inzwischen korrigierten Planwerts von 
jährlich rd. 6.000 T€ konnte allerdings nicht erreicht werden.

Insgesamt setzt sich allerdings der Trend zur Verlagerung der Besuche von den 
bestehenden Bädern in die Wasserwelt fort. Im Gesamtbetrieb blieben die Besucherzahlen 
mit 822.912 in Höhe von 0,2 % unter dem Vorjahreswert. Hierbei machte sich die 
Konkurrenz durch das am 23. Juni 2016 wiedereröffnete, nun privat betriebene Badezentrum 
Gliesmarode bemerkbar.

Positiv zu vermerken ist aber die Ertrags- und Aufwandsentwicklung für den Gesamtbetrieb. 
So wurden die genannten Umsatzerlöse bei niedrigerem Personalaufwand (5.600 T€; 
Plan: 6.077 T€, Ist 2015: 5.909 T€) erzielt. Wie auch im Materialaufwand (verminderter 
Wareneinkauf) wirkte sich hierbei die seit Mai 2016 betriebene Verpachtung der 
Gastronomie durch verminderten Personalbedarf positiv aus. Der dargestellte, insgesamt 
höhere Materialaufwand (2.504 T€; Plan: 1.936 T€; Ist 2015: 1.905 T€) ergibt sich aus der 
gewählten Darstellung ohne Anpassungen der Vorjahreszahlen an das Bilanzrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (BilRuG). Die mit 2016 vergleichbare Vorjahreszahl beträgt hingegen 
2.652 T€.

Der Personalstand der Gesellschaft reduzierte sich im Jahresdurchschnitt von 143 auf 130 
Mitarbeiter. Zudem konnten durch die Einführung der sog. „Bäderampel“ Resturlaube und 
Mehrarbeitsstunden konsequent abgebaut werden, so dass die Personalaufwendungen 
insgesamt um 477 T€ unter dem Planansatz lagen.

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 735 T€ getätigt, davon 474 T€ für die 
Wasserwelt und 97 T€ im Sportbad Heidberg. Unter Berücksichtigung der Anlagenabgänge 
sowie der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 2.276 T€ (Vorjahr: 2.237 T€) 
verminderte sich das Anlagevermögen der Gesellschaft (inkl. immaterieller 
Vermögensgegenstände) gegenüber dem Vorjahr um 1.842 T€ und beträgt zum 
Bilanzstichtag 42.110 T€.

Das Zins- und Finanzergebnis beinhaltet erstmals ganzjährig die Zinsen für das im 
Oktober 2015 am Kreditmarkt aufgenommene langfristige Darlehn in Höhe von 9,8 Mio. € zur 
Finanzierung der Baukosten für das Freizeitbad.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF 
Fasselt Schlage hat zu keinen Einwendungen geführt. Der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk wurde am 2. März 2017 erteilt.

Als Anlagen sind die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht der 
Gesellschaft für das Jahr 2016 nebst einem Auszug aus dem Anhang betreffend die BilRUG-
Auswirkungen beigefügt.

Geiger

Anlagen:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht
Auszug aus dem Anhang
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04307
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrats und der 
Geschäftsführung
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
25.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

1. der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH werden angewiesen,

2. der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die 
Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu 
veranlassen,

in der Gesellschafterversammlung der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 
folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat werden für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung 
erteilt.“

Sachverhalt:

Im Hinblick auf den Beschlussvorschlag wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH 
(StB-GmbH) Bezug genommen (siehe Drucks.-Nr. 17-04305). 

Gemäß § 12 Abs. 1 Buchst. b des Gesellschaftsvertrages der StB-GmbH obliegt die 
Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung der 
Gesellschafterversammlung der StB-GmbH. Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages 
der Stadt Braunschweig Beteiligungs-GmbH (SBBG) unterliegt die Stimmabgabe in der 
Gesellschafterversammlung der StB-GmbH der Entscheidung durch die 
Gesellschafterversammlung der SBBG.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der 
StB-GmbH sowie der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. 
Gemäß § 6 Ziffer 1 Buchst. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet 
hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Schlimme

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04294
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Feststellung
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
11.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung 

a) der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH werden angewiesen, 

b) der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die 
Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu 
veranlassen, in der Gesellschafterversammlung der Hafenbetriebsgesellschaft 
Braunschweig mbH

folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Jahresabschluss 2016 mit einem Überschuss in Höhe von 281.006,52 € wird 
festgestellt. 

2. Es erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 118.497,01 € an die beiden 
Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH und Stadt 
Braunschweig anteilig ihrer jeweils gehaltenen Geschäftsanteile zum 15. Oktober 2017.

3. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 162.509,51 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.“

Sachverhalt:

Die Gesellschaftsanteile an der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH (HBG) 
werden in Höhe von 94,9 % von der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
(SBBG) und in Höhe von 5,1 % von der Stadt Braunschweig gehalten.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HBG von der 
Geschäftsführung aufzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt gemäß 
§ 12 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschafterversammlung. Zuvor ist gemäß 
§ 11 Abs. 3 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages eine Beratung im Aufsichtsrat erforderlich.

Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der SBBG unterliegt die Stimmabgabe in der 
Gesellschafterversammlung der HBG der Entscheidung durch die 
Gesellschafterversammlung der SBBG.
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Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der 
HBG und der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß 
§ 6 Ziffer 1 Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 
1. November 2016 entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Der Aufsichtsrat der HBG hat sich in seiner Sitzung am 30. März 2017 mit dem 
Jahresabschluss 2016 befasst und die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 in der 
vorgelegten Fassung sowie die vorgeschlagene Gewinnverwendung empfohlen.

Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH schließt das Geschäftsjahr 2016 mit 
einem Überschuss in Höhe von 281.006,52 € ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2016 
ergibt sich damit eine geringe Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 6,8 T€.

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2016 um rd. 548,5 T€ auf 11.548.152,83 € 
erhöht.

Die Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Vergleich zum Vorjahr und zum 
Plan ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der 
Jahresabschluss 2016 erstmals unter Anwendung des Handelsgesetzbuches (HGB) in der 
Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), das am 23. Juli 2015 in Kraft 
getreten ist, aufgestellt wurde. Die Jahresabschlussdaten 2015 und die Plandaten 2016 
wurden noch auf Grundlage der bis zum 23. Juli 2015 geltenden Rechtsvorschriften erstellt. 
Entsprechend sind die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge nicht direkt 
vergleichbar. Die Umgliederung der Vorjahresdaten nach BilRUG ist der Anlage 3 zu dieser 
Vorlage zu entnehmen.

Angaben in T€ Ist
2015

Plan
2016

Ist
2016

Plan
2017

1 Umsatzerlöse 11.109,7 11.332,4 13.043,6 11.384,4

2 Erhöhung des Bestandes an 
unfertigen Leistungen

0,0 0,0 81,9 0,0

3 Sonstige betriebliche Erträge 1.014,0 770,0 578,9 748,5
3a davon

Auflösungserträge aus Sonderposten 411,0 360,0 428,0 428,5
Summe 1-3: % zum Vorjahr/Plan -0,2% +13,0% / +13,2% -11,5%

4 Materialaufwand -8.056,2 -7.838,0 -9.411,0 -7.998,5
5 Personalaufwand -1.623,0 -1.727,0 -1.697,9 -1.736,9
6 Abschreibungen -593,5 -585,0 -608,2 -610,0
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.394,0 -1.539,2 -1.554,5 -1.451,1
8 Betriebsergebnis (Summe 1-7) 456,9 413,2 432,8 336,4
9 Zins-/Finanzergebnis -15,0 -4,0 -7,4 0,2

10
Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag -124,6 -112,7 -120,0 -92,6

11 Ergebnis nach Steuern (Summe 8-10) 317,3 296,5 305,4 244,0
12 sonstige Steuern -22,0 -22,3 -24,4 -24,3
13 Jahresergebnis (Summe 11-12) 295,3 274,2 281,0 219,7

Die Umsatzerlöse haben sich insgesamt gegenüber der Planung positiv entwickelt (rd. 
+1.711,2 T€). 

Für den Bereich Hafen- und Hafenbahnbetrieb sind Mindererlöse in Höhe von rd. 347 T€ zu 
verzeichnen. Diese sind auf das gegenüber der Planung geringere Umschlagsvolumen 
insbesondere der Bahngüter zurückzuführen. Wesentlicher Grund für den Rückgang ist der 
Wegfall des Containerzuges von und nach Bremerhaven seit Januar 2016.
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Nach dem Wegfall der Zugverbindung wurden die Container ersatzweise per LKW 
transportiert. Dies hat u. a. zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse im Bereich 
Containertransfer um insgesamt rd. 1.570 T€ beigetragen. Die hierdurch entstandenen 
Mehrkosten sind an die Kunden weiterbelastet worden.

Die Erlöse im Bereich Mieten und Pachten bewegen sich auf Planniveau (rd. -2 T€).

Die Bestandsveränderungen betreffen zum Bilanzstichtag unfertige Leistungen für Dritte im 
Bereich des Heizkraftwerks Mitte. Die Arbeiten werden in 2017 abgeschlossen und 
schlussgerechnet. Bereits abgerechnete Leistungen sind in den Umsatzerlösen 
ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen gegenüber der Planung um rd. 191,1 T€ geringer 
aus. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die BilRUG-bedingte Umgliederung der 
Umsatzerlöse zurückzuführen. So sind seit dem Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus der 
Weiterberechnung von sonstigen Gebühren, Stromlieferungen, Wasserentnahmen und 
Grundsteuer nicht mehr als sonstige betriebliche Erträge sondern als Umsatzerlöse zu 
buchen. Das Volumen dieser Positionen beläuft sich im Geschäftsjahr 2016 auf rd. 397 T€.

Die Materialaufwendungen fallen gegenüber der Planung um rd. 1.573 T€ höher aus. Grund 
für die Erhöhung sind u. a. die nach Wegfall des Containerzuges durch den Transport per 
LKW entstandenen Mehrkosten. Zudem wurden im Zuge der Insolvenz einer Reederei für 
vereinzelte Kunden Hafengebühren in Hamburg verauslagt und in gleicher Höhe 
weiterbelastet.

Die Personalaufwendungen, die Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen bewegen sich auf Planniveau.

Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft 
mbB hat zu keinen Einwendungen geführt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
wurde am 1. März 2017 erteilt.

Ergebnisverwendung:

Wie in den Vorjahren erfolgt eine Bruttoausschüttung in Höhe von 8 % des gezeichneten 
Kapitals. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 118.497,01 €. Die Gewinnausschüttung 
erfolgt an die beiden Gesellschafterinnen SBBG und Stadt Braunschweig anteilig ihrer 
jeweils gehaltenen Gesellschaftsanteile. Entsprechend ergibt sich eine Bruttoausschüttung 
an die SBBG in Höhe von 112.453,66 € und in Höhe von 6.043,35 € an die Stadt 
Braunschweig. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages ergibt 
sich eine Nettoausschüttung an die SBBG in Höhe von 82.794,00 € und an die Stadt 
Braunschweig in Höhe von 5.086,99 €. Die auf den Ausschüttungsbetrag an die SBBG 
anfallenden Steuern in Höhe von 29.659,66 € können verrechnet werden, sodass sich eine 
entsprechende Steuerersparnis ergibt. Die Gewinnausschüttung soll zum 15. Oktober 2017 
erfolgen. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 162.509,51 € soll auf neue 
Rechnung vorgetragen werden.
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Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, ein Auszug aus dem Anhang sowie der 
Lagebericht 2016 der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH sind als Anlagen 
beigefügt.

Geiger

Anlage/n:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Auszug aus dem Anhang
Lagebericht
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Anlage 3 

Die folgende Tabelle stellt die Posten im Überblick dar: 

Bezeichnung des 
GuV-Postens 

2016 

(lt. GuV) 

€ 

2015 

(lt. GuV 2015, 

ohne BilRUG-

Anpassungen) 

€ 

2015 nach 
BilRUG-

Anpassungen 
(mit 2016 ver-

gleichbare Vor-

jahreszahlen) 

€ 

Umsatzerlöse 13.043.620,35 11.109.724,58 11.467.302,93 

Sonstige betriebliche Erträge 578.854,66 1.013.995,06 656.416,71 

III. Darstellungsstetigkeit

Die Gesellschaft hat im Jahresabschluss 2016 erstmals das HGB in der Fassung des 

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 17. Juli 2015, das am 23. Juli 2015 in 

Kraft getreten ist, angewendet.  

Insofern sind die Umsatzerlöse bzw. die sonstigen betrieblichen Erträge nicht mit dem 

Vorjahr vergleichbar. In den Umsatzerlösen des laufenden Geschäftsjahres sind 397 

TEUR Erlöse aus der Weiterberechnung von sonstigen Gebühren, Stromlieferungen, 

Wasserentnahmen und Grundsteuer enthalten, die im Vorjahr in Höhe von 358 TEUR 

noch unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen worden sind. Die Vorjah-

reszahlen wurden nicht angepasst. 

Auszug aus dem
Anhang für das Geschäftsjahr 2016 

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 
Betrieb Hafen und Hafenbahn der Stadt Braunschweig 

Braunschweig 
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 Anlage 4 
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016  
der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 
 
 
1. Grundlagen des Unternehmens 

Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH (HBG) mit einem Stammkapital von 
2.897.000,00 DM wurde bis zum 13.12.2016 von der Stadt Braunschweig allein gehalten. 
Nach einem Gesellschafterwechsel hält die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft 
mbH (SBBG) seit dem 14.12.2016 94,9% und die Stadt Braunschweig 5,1% der Anteile. Die 
SBBG trägt somit 2.749.253,00 DM, die Stadt Braunschweig 147.747,00 DM der Geschäfts-
anteile.  

Die Gesellschaft betreibt und verwaltet den öffentlichen Binnenhafen und die Hafen- und Indust-
riebahn der Stadt Braunschweig. Die Hafenanlagen bestehen aus einem Hafenbecken von 550 
x 70 m, zwei Parallelhäfen von 500 x 20 m und 100 x 20 m mit zusammen 1.700 m senkrechtem 
Ufer, 7 Krananlagen, einer Bandanlage, einer Mineralölumschlagstelle, einer 60 t Straßenfahr-
zeugwaage und einer trimodalen Containerumschlaganlage. 

Die Hafen- und Industriebahn mit Anschluss an die Deutsche Bahn AG hat eine Gleislänge von 
15 km und wird mit zwei Diesellokomotiven betrieben. Zusätzlich betreibt die Gesellschaft die 
Anschlussbahn zum Heizkraftwerk Mitte mit einer Gleislänge von 2,5 km. Dem LKW-Verkehr 
stehen 2000 m hafeneigene öffentliche Straßen und 1000 m Ladestraßen zur Verfügung. Das 
der Gesellschaft gehörende Hafengelände von 645.000 m² ist, soweit es nicht dem eigenen Be-
trieb oder als Vorratsgelände dient, an Umschlaggesellschaften und hafengebundene Industrie-
betriebe verpachtet. 

2. Finanzielle Leistungsindikatoren 

Die Ausführungen zum Wirtschaftsbericht und zur Prognose erfolgen in Bezug auf die we-
sentlichen finanziellen Leistungsindikatoren Umsatz und Jahresergebnis. 

Mit Übertragung der Geschäftsanteile an die SBBG wurde ein Ergebnisabführungsvertrag 
geschlossen, so dass ab 2017 das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung definiert ist.  

3. Wirtschaftsbericht 

3.1. Gesamtwirtschaftliche und Branchenbezogene Rahmenbedingungen 

3.1.1 Allgemeine Branchenentwicklung 

In Deutschland wurden 2016 mehr Güter transportiert als je zuvor. Nach vorläufigen Angaben 
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg das Transportaufkommen gegenüber dem Vor-
jahr um 1,1% auf 4,6 Milliarden Tonnen. Zu diesem Wachstum trugen die Verkehrszweige Last-
kraftwagen, Seeschiffe, Rohrleitungen und Flugzeuge bei. Beim Eisenbahnverkehr und bei der 
Binnenschifffahrt gab es dagegen Rückgänge. Binnenschiffe beförderten mit 220 Millionen Ton-
nen weniger Güter als im Vorjahr. Insgesamt wuchs der Güterverkehr in Deutschland im vierten 
Jahr in Folge. 
  
Methodischer Hinweis: 
Die Angaben beruhen auf vorliegenden Monatsdaten, ergänzt um Schätzungen. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Destatis)  
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Rückläufig war der Containerverkehr (-0,8%). Er nahm im ersten Halbjahr 2016 gegenüber den 
ersten sechs Monaten 2015 um circa 58.000 auf etwas unter 7,7 Millionen TEU (Twenty-foot-
Equivalent-Unit) ab. Bei den vier im Containerverkehr wichtigsten Fahrtgebieten zeigten sich 
dabei sehr unterschiedliche Entwicklungen: Während der Containerverkehr mit den USA um 
28,6% und mit Finnland um 8,3% kräftig zunahm, ging er für China mit -0,3% etwas und für 
Russland mit -15,9% stark zurück.  

 
 
3.1.2 Branchenentwicklung im Hafen Braunschweig 

Die Gesamtumschlagsleistung im Hafen Braunschweig ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,8% 
gesunken. Das Ergebnis liegt damit 7,9% unter den Planzahlen. Dabei ist zu beobachten, dass 
die Verlagerung von Bahn- auf Schiffsverkehr auch in 2016 angehalten hat. Rückgänge im 
Bahnverkehr wurden durch Steigerungen im Schiffsumschlag teilweise kompensiert. Ursache 
hierfür ist die ganzjährige Schiffbarkeit der norddeutschen Kanäle, sowie der Entfall der Contai-
nerzug-Verbindung zwischen Braunschweig und Bremerhaven. Auch gab es im Winter 2015/16 
keine witterungsbedingten Schifffahrtsperrungen.  

Bezogen auf die Güterarten konnte insbesondere Steigerungen bei landwirtschaftlichen und 
chemischen Erzeugnissen verzeichnet werden. Demgegenüber stehen Rückgänge im Umschlag 
von Fertigprodukten und Mineralöl. 

Auch die Umschlagsleistung im Containerverkehr liegt um 4,8% über der Vorjahresleistung. Das 
Ergebnis liegt damit um 1,7% unter der Planzahl. 

Logistische Dienstleistungen, die nicht in der Statistik erfasst werden, tragen zu dem guten Er-
gebnis bei. Value-Add-services wie, Containerbe- und –entladung, Lagerung, sowie damit ver-
bundene Tätigkeiten haben zusätzliche Verkehrsströme über den Hafen Braunschweig gezo-
gen. 

3.2 Plan-Ist-Vergleich 

Im Vergleich mit den Planzahlen für 2016 haben sich die Umsatzerlöse erhöht. Größter Steige-
rungsgrund sind Steigerungen im Containertransfer mit 1.570 T€. Das Jahresergebnis liegt 7 T€ 
über den Planzahlen. 

Die Entwicklung der Geschäftslage wird grundsätzlich positiv eingeschätzt.  
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3.3 Ertragslage 

Die Gesellschaft erzielte in 2016 einen Jahresüberschuss von 281.006,52 €.  

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen 
für die Geschäftsjahre 2016 und 2015:     

 
Durch die Umstellung gemäß BilRUG sind die Umsatzerlöse bzw. die sonstigen betrieblichen 
Erträge nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. In den Umsatzerlösen des laufenden Geschäfts-
jahres sind 397 T€ Erlöse aus der Weiterberechnung von sonstigen Gebühren, Stromliefe-
rungen, Wasserentnahmen und Grundsteuern enthalten, die im Vorjahr in Höhe von 358 T€ 
noch unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen worden sind. 

  

+/-
T€ % T€ % T€

Umsatzerlöse 13.044 99,4 11.110 100,0 1.934
Bestandsveränderung 82 0,6 0 0,0 82
Gesamtleistung 13.126 100,0 11.110 100,0 2.016
Materialaufwand (bezogene Leistungen) 9.411 71,7 8.056 72,5 1.355
Rohertrag 3.715 28,3 3.054 27,5 661

Personalaufwand 1.698 12,9 1.623 14,6 75
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.393 10,6 1.229 11,1 164
Sonstige ordentliche Erträge 464 3,5 842 7,6 -378
EBITDA 1.088 8,3 1.044 9,4 44

Normalabschreibungen 608 4,6 594 5,3 14
EBIT 480 3,7 450 4,1 30

Finanzergebnis -7 -0,1 -15 -0,1 8
Ordentliches Ergebnis 473 3,6 435 3,9 38

Neutrales Ergebnis -72 -15 -57
Ergebnis vor Ertragsteuern 401 420 -19

Ertragsteuern 120 125 -5
Jahresergebnis 281 295 -14

20152016
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Im Jahre 2016 wurden folgende Verkehrsleistungen erbracht: 

     2015    2016   Differenz 

Schiffsgüter Empfang  420.710 t  410.735 t  -    9.975 t 

    Versand  345.313 t  367.710 t  + 22.397 t 

    Gesamt  766.023 t  778.445 t  + 12.422 t 
 

Bahngüter   Empfang  39.945 t    27.438 t  -  12.507 t 

   Versand  43.052 t    10.635 t  -  32.417 t 

   Gesamt   82.997 t    38.073 t  -  44.924 t
   

LKW-Waage    130.374 t  132.975 t  +   2.601 t  

Containerumschlag   59.728 TEU  62.633 TEU  + 2.905 TEU 

 

Der Rückgang der Umschlagsleistung bei der Hafenbahn resultiert aus der Einstellung des 
KV-Zuges zwischen Braunschweig und den deutschen Seehäfen.  
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3.4 Vermögenslage 

Ausweislich der Bilanzen zum 31. Dezember 2016 bzw. 31. Dezember 2015 ergibt sich fol-
gende Vermögens- und Kapitalstruktur:     

 

Im Laufe des Jahres 2016 fanden auf den Gleisanlagen der Hafenbahn Investitionsmaß-
nahmen mit einem Volumen von 698 T€ statt. Die Gleisbaumaßnahmen wurden im Rahmen 
des Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) zu 50% vom Bund und zu 
40% vom Land gefördert.  

  

+/-
kurz- kurz-
fristig fristig

T€ % T€ T€ % T€ T€
Vermögensstruktur
Immaterielle Vermögensgegenstände 35 0,3 35 0,3 0
Sachanlagen 8.571 74,1 8.309 75,5 262
Anlagevermögen 8.606 74,4 8.344 75,8 262

Vorräte 283 2,5 283 179 1,7 179 104
Forderungen 1.914 16,6 1.914 1.690 15,4 1.690 224
Cash Pool Stadt Braunschweig 353 3,1 353 353 3,2 353 0
sonstige flüssige Mittel 385 3,3 385 431 3,9 431 -46
Umlaufvermögen 2.935 25,5 2.935 2.653 24,2 2.653 282

Rechnungsabgrenzungsposten 7 0,1 3 0,0 4
11.548 100,0 2.935 11.000 100,0 2.653 548

Kapitalstruktur
Eigenkapital 4.374 38,0 4.211 38,3 163

Sonderposten 5.075 43,9 4.895 44,5 180

Langfristige Rückstellungen 12 0,1 6 0,1 6
Langfristige Finanzschulden 177 1,5 36 213 1,9 36 -36
Langfristiges Fremdkapital 189 1,6 36 219 2,0 36 -30

Kurzfristige Rückstellungen 960 8,3 960 682 6,2 682 278
Kurzfristige Verbindlichkeiten 945 8,2 945 988 9,0 988 -43
Kurzfristiges Fremdkapital 1.905 16,5 1.905 1.670 15,2 1.670 235

Rechnungsabgrenzungsposten 5 0,0 5 0,0 0
11.548 100,0 1.941 11.000 100,0 1.706 548

Working Capital 994 947

31.12.2016 31.12.2015
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3.5 Finanzlage 

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapi-
talflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse auf Basis des Finanzmittelfonds (Flüssige Mit-
tel) nach der indirekten Methode darstellt und den Grundsätzen des Deutschen Rechnungs-
legungsstandards Nr. 21 (DRS 21) entspricht. 
   

 
  

2016 2015
T€ T€

Jahresüberschuss 281 295
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 608 594
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 264 -35
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Sonderposten Zuschüsse) -428 -411
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögens-
gegenständen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -332 330
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind -43 -194
Zinsaufwendungen 7 16
Zinserträge -1 -1
Ertragsteueraufwand/-ertrag 120 125
Ertragsteuerzahlungen -107 -100

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 369 619

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -8 -42
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -862 -585
Erhaltene Zinsen 1 1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -869 -626

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten -36 -45
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen 612 480
Rückzahlung Zuschüsse -4 -7
Gezahlte Dividenden -118 -118

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 454 310

Zahlungswirksame Veränderungen -46 303
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 784 481

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 738 784

T€ T€
Cash-Pool Stadt Braunschweig 353 353
sonstige flüssige Mittel 385 431
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode 738 784
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04295
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
11.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung 

a) der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH werden angewiesen, 

b) der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die 
Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu 
veranlassen, in der Gesellschafterversammlung der Hafenbetriebsgesellschaft 
Braunschweig mbH

dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu 
erteilen.“

Sachverhalt:

Zur Begründung des Beschlussvorschlages wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH 
(HBG) Bezug genommen (siehe Drucksache 17-04294).

Die Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung obliegt 
gemäß § 12 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages der HBG der Gesellschafterversammlung. 
Zuvor bedarf die Entlastung der Geschäftsführung gemäß § 11 Abs. 3 Ziffer 4 des 
Gesellschaftervertrages der HBG der Beratung im Aufsichtsrat.

Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH (SBBG) unterliegt die Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung 
der HBG der Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der SBBG.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der 
HBG und der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß 
§ 6 Ziffer 1 Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 
1. November 2016 entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.
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Der Aufsichtsrat der HBG hat in seiner Sitzung am 30. März 2017 die Entlastung der 
Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 empfohlen.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04400
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Struktur-Förderung Braunschweig GmbH - Jahresabschluss 2016 - 
Feststellung
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
25.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Struktur-Förderung 
 Braunschweig GmbH werden angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen:
 
-  Der Jahresabschluss der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH für das Geschäftsjahr
   2016 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 47.694,33 € festgestellt.
 
-  Die Gesellschafterin Stadt Braunschweig führt zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 
   47.694,33 € der Kapitalrücklage zu.
 
-  Dieser Betrag wird zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Kapitalrücklage 
   entnommen.“

Sachverhalt:

Die gemäß § 11 Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages der Struktur-Förderung 
Braunschweig GmbH (SFB) vorgesehene Beschlussfassung durch die 
Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Abdeckung des Verlustes bedarf einer Weisung an die dortigen Vertreter der Stadt 
Braunschweig.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in den Gesellschafterversammlungen der 
SFB herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziff. 1 lit. a) der 
Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet hierüber der Finanz- und 
Personalausschuss.

Der Aufsichtsrat der SFB hat in seiner Sitzung am 18. April 2017 den Jahresabschluss 2016 
beraten und der Gesellschafterversammlung o. g. Beschlussfassung empfohlen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 der Gesellschaft weist (vor Verlustübernahme durch 
die Stadt) einen Fehlbetrag von 47,7 T€ aus und liegt damit um rd. 0,4 T€ besser als im 
Nachtragswirtschaftsplan 2016 seinerzeit veranschlagt.

Die Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen ergibt sich aus der nachfolgenden 
Übersicht:
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In T€
IST 2015

Originärer 
Wirtschaftsplan 

2016

Nachtrags-
Wirtschaftsplan 

2016 IST 2016
Nachrichtlich: 

Plan 2017
1 Umsatzerlöse 0,0 0,0 17,1 0,0 51,8
2 Sonstige betriebliche Erträge 8,7 0,0 0,0 1,5 0,0
3 Materialaufwand* 0,0 0,0 -5,6 0,0 -20,0
4 Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Abschreibungen -0,7 -0,1 -0,1 0,0 -0,1
6 Sonstige betriebl. Aufwendungen -35,1 -24,0 -49,6 -49,2 -53,0
7 Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6) -27,1 -24,1 -38,2 -47,7 -21,3
8 Zins- und Finanzergebnis 2,3 1,0 -9,9 0,0 -23,8
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Ergebnis nach Steuern (7+8+9) -24,8 -23,1 -48,1 -47,7 -45,1
11 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
12 Jahresergebnis (10+11) -24,8 -23,1 -48,1 -47,7 -48,1

* Aufwand für bezogene Leistungen; ab 2016: Kosten für Grundstücksbewirtschaftung

Die SFB hat im Jahr 2016 Grundstücke von der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 
(u. a. den Lilienthalplatz) erworben. Ich verweise hierzu auf meine Mitteilung außerhalb von 
Sitzungen für den Rat vom 11. April 2016 „Städtebauliche Infrastrukturentwicklung am 
Forschungsflughafen Braunschweig“ (DS 16-01754) sowie meine Vorlage vom 
15. April 2016 für den Finanz- und Personalausschuss am 21. April 2016 zur 
Beschlussfassung über den Nachtragswirtschaftsplan 2016 der SFB. Die erworbenen 
Grundstücke sind mit einem Betrag von rd. 2,1 Mio. € aktiviert worden und finanziert mit 
einem von der Stadt Braunschweig verbürgten Darlehen der NORD/LB (siehe hierzu meine 
Vorlage vom 8. Juni 2016 (DS 16-02327) für den Rat der Stadt am 21. Juni 2016 zur 
Beschlussfassung über diese Bürgschaft). Hierdurch ergab sich in der Bilanz eine starke 
Erhöhung des Anlagevermögens auf der Aktivseite der Bilanz und durch die 
Darlehensaufnahme ein Anstieg der Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz. 

Die Kreditaufnahme ist erst Ende 2016 umgesetzt worden, so dass Zinsaufwand hierfür noch 
nicht angefallen ist. 

Aufwendungen sind neben den jährlich üblichen Kosten für Rechts-, Beratungs-, Abschluss- 
und Prüfungskosten lediglich in geringem Umfang für die Grundstücksbewirtschaftung 
(17,0 T€) angefallen.

Der ausgewiesene Fehlbetrag soll von der Gesellschafterin Stadt Braunschweig 
ausgeglichen werden. Mittel stehen im Haushalt 2017 zur Verfügung.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrichs & 
Partner, Göttingen, hat zu keinen Einwendungen geführt. Der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk wurde am 7. Februar 2017 erteilt.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2016 der SFB sind als 
Anlagen beigefügt.

Geiger

Anlage/n:
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht 2016
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04401
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Struktur-Förderung Braunschweig GmbH - Jahresabschluss 2016 - 
Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
21.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

"Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Struktur-Förderung 
Braunschweig GmbH werden angewiesen, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung 
für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen."

Sachverhalt:

Zur Begründung des Beschlussvorschlages wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) 
Bezug genommen (siehe Drucksache 17-04400).

Die Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung obliegt 
gemäß § 11 Buchstabe b) des Gesellschaftsvertrages der SFB der 
Gesellschafterversammlung.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der SFB 
herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 Buchstabe a) 
der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 1. November 2016 
entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Schlimme

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04334
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Feststellung
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
12.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH wird angewiesen, 

1. den Jahresabschluss 2016 mit einem Überschuss in Höhe von 169.782,79 € 
festzustellen und

2. den Vortrag des Jahresüberschusses in Höhe von 169.782,79 € auf neue Rechnung zu 
beschließen.“

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH (GGB).

Der Jahresabschluss ist gemäß § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der GGB von der 
Geschäftsführung aufzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die 
Entscheidung über die Verwendung des Gewinns obliegen gemäß § 11 Buchstabe a) des 
Gesellschaftsvertrages der Gesellschafterversammlung.

Um eine Stimmbindung des städtischen Vertreters in der Gesellschafterversammlung der 
GGB herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 
1. November 2016 entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Der Jahresabschluss bedarf gemäß § 9 Abs. 3 Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages der 
Beratung im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der GGB wird sich in seiner Sitzung am 
25. April 2017 mit dem Jahresabschluss 2016 befassen. Über das Ergebnis wird mündlich 
berichtet.

Die GGB schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Überschuss in Höhe von 169.782,79 € 
ab. Die Ergebnisprognose des Wirtschaftsplanes 2016 in Höhe von -1.279.910,00 € wurde 
entsprechend um rd. 1.450 T€ verbessert.

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2016 um rd. 849 T€ auf 29.039.171,33 € erhöht.
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Die Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Vergleich zum Vorjahr und zum 
Plan ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der 
Jahresabschluss 2016 erstmals unter Anwendung des Handelsgesetzbuches (HGB) in der 
Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), das am 23. Juli 2015 in Kraft 
getreten ist, aufgestellt wurde. Die Jahresabschlussdaten 2015 und die Plandaten 2016 
wurden noch auf Grundlage der bis zum 23. Juli 2015 geltenden Rechtsvorschriften erstellt. 
Entsprechend sind die Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge, der 
Materialaufwand sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nicht direkt vergleichbar. 
Die Umgliederung der Vorjahresdaten nach BilRUG ist der Anlage 3 zu dieser Vorlage zu 
entnehmen.

Angaben in T€ Ist
2015

Plan
2016

Ist
2016

Plan
2017

1 Umsatzerlöse 9.612,9 1.100,0 3.677,9 360,0
2 Sonstige betriebliche Erträge 996,5 45,0 2.201,4 0,0

Gesamterträge: % zum Vorjahr/Plan -89,2% -44,6% / +413,5% -93,9%

3 Materialaufwand -7.798,4 -1.010,0 -4.549,0 -295,0
4 Personalaufwand -152,8 -160,1 -155,6 -163,0
5 Abschreibungen -0,4 -200,8 -0,7 -0,8
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen *) -346,8 -410,5 -183,0 -452,3
7 Betriebsergebnis (Summe 1-6) 2.311,0 -636,4 991,0 -551,1
8 Zins-/Finanzergebnis -664,0 -593,5 -672,9 -515,0

9
Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag -506,3 0,0 -108,0 0,0

10 Ergebnis nach Steuern (Summe 7-9) 1.140,7 -1.229,9 210,1 -1.066,1
11 sonstige Steuern -52,7 -50,0 -40,3 -50,0
12 Jahresergebnis (Summe 10-11) 1.088,0 -1.279,9 169,8 -1.116,1

*) inklusive sonstige Grundstücksaufwendungen

Die Umsatzerlöse fallen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 um rd. 2.578 T€ höher aus. 
Die Verbesserung ist insbesondere auf die positive Entwicklung des Verkaufs von 
Gewerbebauflächen zurückzuführen (27.000 m2 geplante Verkaufsfläche und 83.266 m2 
tatsächliche Verkaufsfläche). Zudem sind in den Umsatzerlösen rd. 48 T€ Erlöse aus der 
Verpachtung von Grundstücken enthalten, die im Plan und im Vorjahr noch unter den 
sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen worden sind.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergibt sich gegenüber der Planung eine Steigerung 
in Höhe von rd. 2.156 T€. Wesentliche Gründe für diese Steigerung sind die Zuschreibungen 
eines Teiles der in Vorjahren erfolgten Wertberichtigungen/Abschreibungen auf 
Gewerbebauflächen in den Bereichen „Waller See - Braunschweig“ und „Lammer Busch-
Ost“, die wegen der Verbesserung der Marktpreise für diese Flächen möglich war sowie die 
Auflösung von Teilen der Rückstellungen für Erschließungskosten (Endausbau der 
öffentlichen Straßen und Grünflächen), die wegen verminderter Kostenerwartungen möglich 
war.

Die größere Grundstücksverkaufsfläche führt zu einer Erhöhung des Materialaufwandes um 
rd. 3.515 T€. Zudem sind im Materialaufwand rd. 20 T€ Aufwendungen aus dem Verkauf von 
Grundstücken sowie rd. 4 T€ Pacht- und Entschädigungszahlungen enthalten, die im 
Wirtschaftsplan 2016 noch unter den sonstigen Grundstücksaufwendungen ausgewiesen 
wurden.

Die Personalaufwendungen bewegen sich auf Planniveau. 
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Die Abschreibungen fallen um rd. 200 T€ geringer aus, da in 2016 keine Abschreibungen auf 
Grundstücke erforderlich waren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen inklusive der sonstigen 
Grundstücksaufwendungen blieben insgesamt hinter den Erwartungen zurück, weil 
eingeplante Reserven nicht ausgeschöpft werden mussten.

Das Finanzergebnis fällt gegenüber dem Plan um rd. 79 T€ schlechter aus. Die 
Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus der höheren Aufzinsung der Rückstellung 
für langfristige Zahlungsverpflichtungen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen um rd. 108 T€ höher aus als geplant. Bei 
einem im Wirtschaftsplan 2016 prognostizierten negativen Jahresergebnis war der Ansatz 
von Ertragsteuern entbehrlich.

Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft 
mbB hat zu keinen Einwendungen geführt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
wurde am 14. Februar 2017 erteilt.

Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 169.782,79 € soll bei der Gesellschaft verbleiben und 
entsprechend auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, ein Auszug aus dem Anhang sowie der 
Lagebericht 2016 der GGB sind als Anlagen beigefügt.

Geiger

Anlagen:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Auszug aus dem Anhang 
Lagebericht
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Anlage 3 

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

Auszug aus dem
Anhang  für das Geschäftsjahr 2016 

II. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Rechnungslegungsvor-
schriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Vorschriften für Kapitalge-
sellschaften und der sie ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. 

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 6 HGB) wurde beachtet. 

Die Gesellschaft hat im Jahresabschluss 2016 erstmalig das HGB in der Fassung des 
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 17. Juli 2015, das am 23. Juli 2015 in 
Kraft getreten ist, angewendet. 

Insofern sind die Umsatzerlöse bzw. die sonstigen betrieblichen Erträge 2016 und der 
Materialaufwand bzw. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nicht mit dem Vorjahr 
vergleichbar. In den Umsatzerlösen des laufenden Jahres sind 48 T€ Erlöse aus Pachten 
enthalten, die im Vorjahr noch unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen 
wurden. Im Materialaufwand des laufenden Jahres sind 19 T€ Aufwendungen aus dem 
Verkauf von Grundstücken und aus Pachten enthalten, die im Vorjahr noch unter den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen wurden. Die Vorjahreszahlen wurden 
nicht angepasst. 

Die folgende Tabelle stellt die Posten im Überblick dar: 

Bezeichnung des 
GuV Postens 

2016 
(lt. GuV) 

2015 
(lt. GuV 2015, ohne 
BilRUG-
Anpassungen) 

2015 nach BilRUG-
Anpassungen 
(mit 2016 
vergleichbare 
Vorjahreszahlen) 

Umsatzerlöse 3.677.915,93 € 9.612.923,45 € 9.685.816,06 € 

sonstige betriebliche 
Erträge 

2.201.394,67 €  996.489,72 €  923.597,11 € 

Materialaufwand 4.549.025,16 € 7.798.369,50 € 7.871.514,05 € 

sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

 182.989,20 €  346.802,26 €  273.657,71 € 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04335
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH
Jahresabschluss 2016 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
12.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 04.05.2017 Ö

Beschluss:

„Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH wird angewiesen, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das 
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.“

Sachverhalt:

Zur Begründung des Beschlussvorschlages wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 
(GGB) Bezug genommen (siehe Drucksache 17-04334).

Die Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung obliegt 
gemäß § 11 Buchstabe b) des Gesellschaftsvertrages der GGB der 
Gesellschafterversammlung.

Um eine Stimmbindung des städtischen Vertreters in der Gesellschafterversammlung der 
GGB herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 
1. November 2016 entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Geiger

Anlage/n:
keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04392
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2017
hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 
117 und 119 Abs. 5 NKomVG
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
27.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 Ö

Beschluss:

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NkomVG 
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt:

Finanzhaushalt

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Projekt 4E.200001 FB 20: Waller See 2. BA/Ankäufe
Sachkonto 782110 Kauf Grundstücke und Gebäude

Bei dem o. g. Projekt wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 156.700 € 
beantragt.

Haushaltsansatz 2017: 0,00 €
Haushaltsrest aus 2016: 1.733.000,00 €
überplanmäßig beantragt: 156.700,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 1.889.700,00 €

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens WE 51 „interkommunaler Gewerbepark Waller See – 
Braunschweig“ werden die dort vorhandenen Flächen neu geordnet. Die Umlegung ist 
erforderlich, um die Weiterentwicklung des Gewerbeparks Waller See zu gewährleisten und 
damit für die notwendige Bereitstellung von Gewerbeflächen zu sorgen. In der Sitzung des 
Umlegungsausschusses II am 10.12.2007 ist die Umlegung für dieses Gebiet eingeleitet 
worden. Zur Regelung der Eigentumsverhältnisse ist nun die Aufstellung eines vom 
Umlegungsausschuss zu beschließenden Umlegungsplans erforderlich.
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Für den Erwerb der gemäß Umlegungsplan der Stadt Braunschweig zugeteilten öffentlichen 
Bedarfsflächen sind nach den anzuwendenden Zuteilungswerten Mittel von insgesamt 
1.889.653,50 € erforderlich. Bisher stehen für diesen Zweck lediglich 1.733.000,00 € zur 
Verfügung. Es besteht folglich ein Fehlbetrag in Höhe von 156.653,50 €.

Bereits zur Beschlussfassung über den Umlegungsplan durch den Umlegungsausschuss II, 
der schnellstmöglich tagen soll, muss die Finanzierung gewährleistet sein. Insoweit ergibt 
sich die Notwendigkeit, die Mittel überplanmäßig bereitzustellen.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag

Minderauszahlungen 5S.210008.03.510 
782110

FB 20: Global Ankauf von 
Grundstücken und 
Gebäuden

  156.700,00 €

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04296
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 
2.000 €
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
11.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 09.05.2017 N

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Gemäß § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG; ehemals § 83 Abs. 4 
Nieders. Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 25 a Gemeindehaushalts- und –kassen-
verordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat über die Annahme oder Vermittlung 
von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 16. Februar 2010 hat der Rat für 
Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von der in der Verordnung geregelten 
Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch gemacht. Bezüglich der 
Zuwendungen über 2.000 € wird auf die ebenfalls in der heutigen Sitzung vorgelegte 
Ratsvorlage verwiesen.
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen. 
 
Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.
 
Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen. 

Geiger

Anlage/n: Zuwendungen VA Mai 2017
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 1

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2016)

Fachbereich 10

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

100,00 €1 Klaus-Peter Bachmann Förderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4. 
Dezember 2016 durchgeführten 71. Seniorenweihnachtsfeier 
für die Broitzemer Senioreninnen und Senioren

Kettenzuwendung

185,00 €

2 Bäckerei und Konditorei 
Kretzschmar

Förderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4. 
Dezember 2016 durchgeführten 71. Seniorenweihnachtsfeier 
für die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.

Sachspende

125,00 €

3 EDEKA Frerichs Förderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4. 
Dezember 2016 durchgeführten 71. Seniorenweihnachtsfeier 
für die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.

Sachspende

165,00 €

4 Mandelhaus Dannehl Förderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4. 
Dezember 2016 durchgeführten 71. Seniorenweihnachtsfeier 
für die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.

Sachspende

300,00 €

5 Reinhard Sonntag 
Veranstaltungsservice

Förderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4. 
Dezember 2016 durchgeführten 71. Seniorenweihnachtsfeier 
für die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.

Sachspende

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

252,81 €

1 Elternverein der GS 
Wenden

Gesellschaftsspiele für die Betreuungszeit an der GS WendenSachspende
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 2

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2017)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

78,00 €1 Jürgen Bringewatt Ortsfeuerwehr Thune

Kettenzuwendung

200,00 €2 Förderverein Feuerwehr 
und Jugendfeuerwehr 
Braunschweig e.V.

Erwerb von 20 Bodenturnmatten für die Rückenschule in den 
Wachabteilungen der Haupt- und Südwache

500,00 €3 Claus und Sabine Hacke Ortsfeuerwehr Mascherode

200,00 €4 Frank Klinzmann Ortsfeuerwehr Mascherode

500,00 €5 Lions Hilfswerk Region 
Braunschweig e.V.

Ortsfeuerwehr Riddagshausen

200,00 €6 Rosemarie Mahlmann Ortsfeuerwehr Mascherode

600,00 €7 Andreas Pangratz Ortsfeuerwehr Lehndorf

200,00 €8 Michael Zieger Ortsfeuerwehr Mascherode

200,00 €9 Uwe Zimmer Ortsfeuerwehr Thune

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

600,00 €

1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Überlassung von 4 gebrauchten Laptops für den Bereich 
Informatik am Gym. Gaußschule

Kettenzuwendung

Sachspende

800,00 €2 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Projekt "Auf dem Weg zum Buch" an der GS 
Diesterwegstraße

Kettenzuwendung

400,00 €3 Eintracht Braunschweig Zuschuss zum Rap-Workshop an der RS Georg-Eckert-Straße

707,50 €

4 Elternhilfsgemeinschaft 
der GS Broitzem

Spielzeuge (Pausenausleihe) für die GS BroitzemSachspende

160,79 €

5 Elternhilfsgemeinschaft 
der GS Broitzem

Musikinstrumente für die GS BroitzemSachspende
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Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

119,00 €

6 Elternhilfsgemeinschaft 
der GS Broitzem

Lehrmaterialien für den Englischunterricht an der GS BroitzemSachspende

1.566,00 €7 Elternverein der GS 
Stöckheim

Lehrmaterial für den Mathematik-Unterricht an der GS 
Stöckheim

430,00 €8 Elternverein der GS 
Stöckheim

Unterstützung des Projekttages "Umwelt" an der GS Stöckheim

2.000,00 €

9 Förderverein der GS 
Bebelhof

Unterrichtsmaterialien für den Mathe- und Deutschunterricht an 
der GS Bebelhof

Sachspende

320,00 €10 Förderverein der GS 
Hinter der Masch

Zuschuss zum Projekt "Märchenerzählung" an der GS Hinter 
der Masch

1.868,14 €

11 Förderverein der GS 
Lehndorf

Lehrmaterialien für den Musik- und Werkunterricht an der GS 
Lamme

Sachspende

195,00 €

12 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Bücher für die Mediathek am Gym. RaabeschuleSachspende

41,00 €13 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Abo für die Braunschweiger Zeitung am Gym. Raabeschule

Kettenzuwendung

1.500,00 €14 Förderverein Dowesee 
e.V.

Zuschuss zum Projekt "Bau von Podestbänken" im Rahmen 
des Berufsvorbereitungsjahres an der Johannes-Selenka-
Schule

200,00 €15 Lions Hilfswerk Region 
Braunschweig e.V.

Zuschuss zur Beschaffung von Musikinstrumenten am Gym. 
Kleine Burg

100,00 €16 Lions Hilfswerk Region 
Braunschweig e.V.

Noten für den Musikunterricht am Gym. Hoffmann-von-
Fallersleben-Schule

Kettenzuwendung

186,00 €

17 Schulverein der RS John-
F.-Kennedy-Platz

Comic-Hefte "Martin Luther - Ein Mönch verändert die Welt" für 
die RS John-F.-Kennedy-Platz

Sachspende

252,39 €18 Volksbank BraWo Stiftung Reparatur von schuleigenen Fahrrädern an der GS St. Josef

Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

300,00 €1 Peter Grünewald Städtische Musikschule
Deutsch-Polnische Jugendbegegnung 2017
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Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

730,00 €

1 Ingrid Casper Konvolut für den Sammlungsbereich Völkerkunde 
u.a. Schmuck, Pfeile, Keule, Brustschmuck

Sachspende

600,00 €

2 Prof. Gerd Winner Sammlungsbereich Kunstgewerbe 
Lokrad Serigraphie

Sachspende

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

500,00 €

1 Autovermietung Harms 
GmbH

Unterstützung der 22. Braunschweiger Spielmeile 2017Sachspende

500,00 €2 Firma  Body Shop 
Braunschweig

Unterstützung der Arbeit in der Spielstube Hebbelstraße

150,00 €3 Firma  Ding Unterstützung der Arbeit der Kindertagesstätte Schölkestraße

350,00 €4 Firma  Düwel Unterstützung der 22. Braunschweiger Spielmeile 2017

500,00 €5 Firma  E-Bike Kasten Unterstützung der 22. Braunschweiger Spielmeile 2017

201,77 €6 Förderverein Alternative 
Sport e.V.

Unterstützung der Arbeit der städt. Jugendzentren im Rahmen 
der Vereinsauflösung

500,00 €

7 Liefner Haustechnik 
GmbH

Unterstützung der 22. Braunschweiger Spielmeile 2017Sachspende

1.000,00 €8 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH

Unterstützung der 22. Braunschweiger Spielmeile 2017

450,00 €

9 Penny Markt GmbH Unterstützung von städtischen Ferienfreizeiten außerhalb 
Braunschweigs (FaBS) mit Lebensmitteln (Getränke, Äpfel und 
Bananen)

Sachspende

1.000,00 €10 PSD Bank Braunschweig 
eG

Unterstützung der 22. Braunschweiger Spielmeile 2017

1.200,00 €11 Rotary Deutschland 
Gemeindienst e. V.

Unterstützung der Arbeit in der Kindertagesstätte 
Schwedenheim

1.000,00 €12 Universitätssportclub 
Braunschweig e.V.

Unterstützung der 22. Braunschweiger Spielmeile 2017
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 3

(VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2017)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

150,00 €

1 Cafeteria Brunsviga Sachspende Getränke für die 
Musicaldarstellerinnen und
-darsteller

Schülerinnen und Schüler 
der IGS Franzsches Feld

210,41 €

2 Elternverein der GS 
Wenden

Sachspende Preise für den Informatik-
Wettbewerb

Schülerinnen und Schüler 
der GS Wenden

201,64 €

3 Elternverein der GS 
Wenden

Sachspende Preise für die MatheolympiadeSchülerinnen und Schüler 
der GS Wenden

273,10 €4 Lehrer der Johannes-
Selenka-Schule

Unterstützung von Jugendlichen in 
Tansania

Kinderheim Tansania

200,00 €5 VDI - Verein Deutscher 
Ingenieure 
Braunschweiger 
Bezirksverein e. V

Preisgeld für den Wettbewerb 
"Jugend forscht"

Schülerinnen und Schüler 
des Gym. Hoffmann-von-
Fallersleben-Schule

100,00 €6 Volksbank eG 
Braunschweig-Wolfsburg

Zuschuss zum Schulplaner 
(Maschbuch)

Schülerinnen und Schüler 
der RS Maschstraße

Kettenzuwendung
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 4

(VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2017)

Fachbereich 66

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

250,00 €

1 1. FFC Braunschweig -
Braunschweig Lions

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

250,00 €

2 ABRA Autohaus 
Braunschweig GmbH

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

500,00 €

3 Arbeitsausschuss 
Innenstadt

Sachspende Speisen für die 
Abschlussveranstaltung der 
„Aktion Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

450,00 €

4 Basketball Löwen 
Braunschweig GmbH

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

400,00 €

5 Bellis GmbH Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

500,00 €

6 Braunschweiger 
Baugenossenschaft eG

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

200,00 €

7 C1 Cinema 
Braunschweig GmbH

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

250,00 €

8 DERPART-Reisebüro Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

200,00 €

9 Eintracht Braunschweig Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

960,00 €

10 Heimbs Kaffee GmbH 
&Co. KG

Sachspende Preise für die Tombola und 
Getränke für die 
Abschlussveranstaltung der 
„Aktion Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

1.500,00 €

11 Hofbrauhaus Wolters 
GmbH

Sachspende Getränke für die 
Abschlussveranstaltung der 
„Aktion Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

400,00 €

12 Krumpholz Bürosysteme 
GmbH

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

400,00 €

13 New Yorker Group-
Services Int. GmbH & Co. 
KG

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages
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Fachbereich 66

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

500,00 €

14 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

500,00 €

15 Nordzucker AG Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

500,00 €

16 Dr. Ing. Olaf Schulz Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

2.000,00 €

17 SE|BS 
Stadtentwässerung 
Braunschweig GmbH

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

500,00 €

18 Stadtbad Braunschweig 
Sport und Freizeit GmbH

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

300,00 €

19 Volkshochschule 
Braunschweig GmbH

Sachspende Speisen für die 
Abschlussveranstaltung der 
„Aktion Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

300,00 €

20 Zweirad Päschke GmbH Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“

Teilnehmer des 
Stadtputztages

Seite 2

TOP 30.

108 von 116 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-04298
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
18.04.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 04.05.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 09.05.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 16.05.2017 Ö

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Gemäß § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG; ehemals § 83 Abs. 4 
Nieders. Gemeindeordnung) in Verbindung mit § 25 a Gemeindehaushalts- und –kassen-
verordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat über die Annahme oder Vermittlung 
von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 16. Februar 2010 hat der Rat für 
Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von der in der Verordnung geregelten 
Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch gemacht, so dass hiermit 
lediglich ein Beschlussvorschlag bezüglich der Zuwendungen über 2.000 € vorgelegt wird.
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen. 
 
Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgesellt.
 
Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen. 

Geiger

Anlage/n:
Zuwendungen Rat Mai 2017
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 1

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2016)

Fachbereich 10

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

150,00 €1 ALBA Braunschweig 
GmbH

Förderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4. 
Dezember 2016 durchgeführten 71. Seniorenweihnachtsfeier 
für die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.

Kettenzuwendung

200,00 €2 Baugenossenschaft 
>Wiederaufbau< eG

Förderung der vom Stadtbezirksrat 223 - Broitzem am 4. 
Dezember 2016 durchgeführten 71. Seniorenweihnachtsfeier 
für die Broitzemer Seniorinnen und Senioren.

Kettenzuwendung
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 2

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2017)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

500,00 €1 Braunschweiger 
Versorgungs-AG & Co. 
KG

Ortsfeuerwehr Innenstadt

Kettenzuwendung

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

800,00 €

1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Bücher für die Schulbücherei an der GS Lamme

Kettenzuwendung

Sachspende

2.500,00 €

2 Ehemaligenverein des 
Gym. Neue Oberschule

Bänke für den Außenbereich des Gym. Neue OberschuleSachspende

428,00 €3 Ehemaligenverein des 
Gym. Neue Oberschule

Raummiete für die Belegung eines Tonstudios für die Schüler 
am Gym. Neue Oberschule

Kettenzuwendung

2.705,00 €4 Erich Mundstock Stiftung Musikinstrumente für das Gym. Gaußschule

4.650,00 €5 Förderverein der GS 
Lamme

Zuschuss zum Gewaltpräventionsprojekt an der GS Lamme

1.140,00 €

6 Förderverein der GS 
Völkenrode/Watenbüttel

2 Faltpavillons für die GS Völkenrode/Watenbüttel

Kettenzuwendung

Sachspende

1.299,00 €

7 MK:Connect Förderverein 
Martino-Katharineum e.V.

Lizenz für das digitale Schwarze Brett am Gym. Martino-
Katharineum

Kettenzuwendung

Sachspende

632,13 €

8 MK:Connect Förderverein 
Martino-Katharineum e.V.

Ionentauscher für die Fachgruppe Chemie am Gym. Martino-
Katharineum

Kettenzuwendung

Sachspende
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Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.975,00 €1 ALBA Braunschweig 
GmbH

Kulturinstitut
Sponsoring Kulturnacht 2017

6.545,00 €2 Baugenossenschaft 
>Wiederaufbau< eG

Städtische Musikschule
Sponsoring von Veranstaltungen 2017

3.210,00 €3 Braunschweiger 
Verkehrs-GmbH

Kulturinstitut
Sponsoring Kulturnacht 2017

2.500,00 €4 Öffentliche 
Sachversicherung 
Braunschweig

Städtische Musikschule
Förderung von musikalischen Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen im Schuljahr 2017/2018

30.000,00 €5 Stiftung 
Braunschweigischer 
Kulturbesitz

Kulturinstitut
Kulturnacht 2017

Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

5.500,00 €1 Freunde des Städtischen 
Museums e. V.

Zuwendung für den Ankauf von 17 Zeichnungen aus der 
Ausstellung TUMA
"Aus dem Leben der Niedersächsischen Landmänner"

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

3.448,35 €1 Besatzung Korvette 
Braunschweig

Unterstützung der Arbeit des Kinder- und Jugendschutzhauses 
in Ölper

150,00 €2 Braunschweigische 
Landessparkasse

Unterstützung von städtischen Ferienfreizeiten außerhalb 
Braunschweigs (FaBs)

Kettenzuwendung

2.500,00 €3 Braunschweigische 
Landessparkasse

Versand von Elternbriefen, Übernahme von Beschaffungs- und 
Portokosten

10.000,00 €4 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Versand von Elternbriefen, Übernahme von Beschaffungs- und 
Portokosten

12.500,00 €5 Öffentliche 
Sachversicherung 
Braunschweig

Versand von Elternbriefen, Übernahme von Beschaffungs- und 
Portokosten

13.000,00 €6 Richard Borek-Stiftung Unterstützung der Sprachförderfreizeit  "Ferien, die schlauer 
machen" im Herbst 2017
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Fachbereich 66

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

12.000,00 €1 Richard Borek-Stiftung 50 % Kostenbeteiligung für den Einbau von unterirdischen 
Wertstoffstationen in der Schubertstraße/Inselwall aufgrund 
einer Rahmenvereinbarung über die gemeinsame Förderung 
der Entwicklung von städtebaulichen Konzeptionen für die 
Braunschweiger Innenstadt zwischen der Stadt Braunschweig 
und der Richard Borek-Stiftung
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 3

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2017)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

1.905,00 €1 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, 
Kindertagesstätten und 
Schulen

Kettenzuwendung
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 4

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2017)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

19.000,00 €

1 Rüter Maschinenbau 
GmbH & Co.KG

Kreuzjoch-Plansichter (Siebmaschine) für die Deutsche 
Müllerschule Braunschweig

Sachspende
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 5

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2017)

Fachbereich 66

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

500,00 €

1 Baugenossenschaft 
>Wiederaufbau< eG

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

Kettenzuwendung

11.365,00 €2 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

2.500,00 €

3 Öffentliche 
Sachversicherung 
Braunschweig

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2017“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages
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